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1. Versicherer
Ihr Versicherer ist die Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit

 Postanschrift: Concordia     
   Versicherungs-Gesellschaft a.G.
   Karl-Wiechert-Allee 55
   30625 Hannover

 Telefon: 0511/5701-1907
 Telefax: 0511/5701-3000
 Mail: versicherungen@concordia.de
 Aufsichtsratsvorsitzender: Jörn Dwehus

 Vorstand: Dr. Stefan Hanekopf (Vorsitzender),  
   Johannes Grale,
   Dirk Gronert,
   Henning Mettler,    
   Lothar See
 Sitz der Gesellschaft: Hannover
 Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRB 3461

2. Hauptgeschäftstätigkeit
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Concordia Versicherungs-Gesell-
schaft a.G. besteht in dem Betrieb der Schaden- und Unfallver-     
sicherung.

3. Zuständige Aufsichtsbehörde 
 Postanschrift: Bundesanstalt für    
   Finanzdienstleistungsaufsicht
   Graurheindorfer Str. 108
   53117 Bonn
4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Die wesentlichen Merkmale Ihres Versicherungsvertrages ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungsschein und den 
Versicherungsbedingungen. Nachfolgend werden die wesentlichen 
Merkmale in einer knappen und keinesfalls abschließend gewollten 
Darstellung zusammengefasst:
a) Vertragsgrundlagen

Maßgeblich für Ihren Versicherungsvertrag sind neben Ihrem 
Antrag die beiliegenden Allgemeinen Bedingungen für die 
Glasversicherung AGlB 2008 – Fassung Oktober 2021 und die 
Satzung der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. –          
Fassung 03.06.2016. 

  Für Ihren Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
b) Versicherungsumfang 

Versichert sind die im Antrag bezeichneten und fertig eingesetz-
ten oder montierten Verglasungen. 
Ersetzt werden die versicherten Verglasungen, die durch Bruch 
(Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.
Einzelheiten zur Erfüllung und Fälligkeit der Entschädigung 
finden Sie unter  A 7 und A 8 AGlB 2008.

5. Beitrag und Zahlungsweise
Den Beitrag, den Sie für den Versicherungsschutz zu entrichten 
haben, finden Sie im  Antrag. Dieser gilt für die vereinbarte                
Zahlungsweise und enthält die gesetzliche Versicherungsteuer 
sowie ggf. den Ratenzahlungszuschlag. 

Kundeninformation zu Ihrer Glasversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zum Abschluss Ihrer Glasversicherung geben wir Ihnen folgende Erläuterungen: 

 Einzelheiten zur Zahlungsweise entnehmen Sie dem Antrag oder 
dem Versicherungsschein.

 Einzelheiten zur Erfüllung Ihrer Zahlungsverpflichtung finden Sie 
unter B 2 und B 4 AGlB 2008.

 Proneo Tarife können ausschließlich online abgeschlossen werden 
und setzen die Vereinbarung des Lastschriftverfahrens voraus. Sie 
erhalten den Versicherungsschein per E-Mail. Auf diesem Weg 
kommunizieren wir papierlos und somit ökologisch nachhaltig.

 Ist dieses aufgrund nicht gegebener Empfangsbereitschaft Ihres 
E-Mail-Postfachs nicht möglich erfolgt eine Umstellung der Kom-
munikation auf den postalischen Weg. In diesem Fall wird ein Zu-
schlag in Höhe von 10 Prozent erhoben.  

 Einzelheiten zur Nutzung des elektronischen Kommunikationsweges 
entnehmen Sie den Bedingungen zur Nutzung des elektronischen 
Kommunikationsweges.

6. Befristung und Gültigkeitsdauer
 Unser Vorschlag einschließlich der dafür berechneten Beiträge              
ist bis zur Einführung eines neuen Tarifes bzw. Änderung der          
Allgemeinen Versicherungsbedingungen in der Glasversiche-         
rung gültig, soweit auf dem Vorschlag nichts anderes vermerkt               
ist.

7. Vertragsabschluss, Vertragsbeginn und Widerrufsrecht
Der Vertragsabschluss kommt dadurch zustande, dass wir Ihnen 
die Annahme Ihres gestellten Antrages in Form einer schriftlichen 
Annahmeerklärung oder durch Übersendung des Versicherungs-
scheines bestätigen. 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag angegebenen 
Zeitpunkt, sofern Sie die unter B 2 AGlB 2008 beschriebenen Zah-
lungsverpflichtungen einhalten.

 Widerrufsbelehrung
 Abschnitt 1
 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
 Widerrufsrecht
 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von     

14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. 

 Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
 • der Versicherungsschein, 
 • die Vertragsbestimmungen,
  einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden All-

gemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schließlich der Tarifbestimmungen,

 • diese Belehrung, 
 • das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (nur     

für Verbraucherverträge),
 • und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
 jeweils in Textform zugegangen sind.

 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige           
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

 Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., Karl-Wiechert-
Allee 55, 30625 Hannover.

 Widerrufsfolgen
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-

schutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach 
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Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags zu er-
statten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des 
Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs        
entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei 
handelt es sich entsprechend der von Ihnen gewählten         
Zahlungsweise um einen Betrag in Höhe von 1/360 des          
Jahresbeitrags, 1/180 des Halbjahresbeitrags, 1/90 des Vier-
teljahresbeitrags oder 1/30 des Monatsbeitrags pro Tag; der 
von Ihnen zu zahlende Beitrag und die Zahlungsweise sind in 
dem Versicherungsantrag unter „Vertragslaufzeit“ oder unter 
„Gesamtbeitrag“ ausgewiesen. Der Versicherer hat zurück-   
zuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

 Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie 
Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages 
wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Ver-
sicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr 
gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er 
einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine 
Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden.

 Besondere Hinweise
 Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-

drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Ver-
sicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.

 Abschnitt 2
 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren     

Informationen

 Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informa-
tionen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzel-
nen aufgeführt: 

 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
 Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung 

zu stellen: 
 1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, 

über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben  
ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger einge-
tragen ist, und die zugehörige Registernummer;

 2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Ver-
sicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Über-  
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der All-     
gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die    
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form;

 3.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
 4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, ins-  

besondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der      
Leistung des Versicherers; 

 5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln 
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 
selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn 
ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben     
zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Über-
prüfung des Preises ermöglichen; 

 6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, ins-
besondere zur Zahlungsweise der Beiträge;

 7.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung                 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-      
dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des   
Preises; 

 8.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbe-
sondere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der   
Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

 9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts        
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-
sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber 
der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des      
Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den 
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; 
soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbe-     
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervor-
gehobenen und deutlich gestalteten Form;

 10.  Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
 11.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den 

vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger 
Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-    
sicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

 12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor      
Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

 13.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel 
über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das 
zuständige Gericht;

 14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 
diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer 
verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

 15.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlich-    
en Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gege-         
benenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei       
ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit       
für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt 
bleibt; 

 16.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie 
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbe-     
hörde.

 Ende der Widerrufsbelehrung

8. Vertragsdauer und Vertragsbeendigung
Ihr Vertrag ist für den im Antrag angegebenen Zeitraum abgeschlos-
sen. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Haben Sie 
Ihren Vertrag von vornherein mit einer Dauer von mehr als drei 
Jahren abgeschlossen, können Sie ihn zum Schluss des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer drei-monatigen 
Frist kündigen.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihren Versicherungsvertrag 
nach Eintritt eines Versicherungsfalles gemäß B 14 AGlB 2008 
sowie nach einer Zuschlagserhebung aufgrund der Umstellung        
der Kommunikation auf den postalischen Weg gemäß den Bedin-
gungen zur Nutzung des elektronischen Kommunikationsweges     
zu kündigen. Die genauen Kündigungsfristen hierzu entnehmen     
Sie bitte der genannten Bestimmung.

9. Rechtsgrundlagen vor Abschluss des Vertrages
Der Aufnahme von Vertragsbeziehungen zum Versicherungsnehmer 
legt die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland zugrunde.

10. Gerichtsstand 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, können Sie Ihre Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder 
die Niederlassung Ihres Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen.
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen Sie ist ausschließlich das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, 
in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt      
haben. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine  Ansprüche auch bei dem für 
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den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen.

11. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch. Wir weisen darauf hin, dass andere 
Sprachen für den Vertragsabschluss nicht zur Verfügung stehen.

12. Beschwerden
Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen als Kunden einen hervor-
ragenden Service zu bieten. Aber auch wir sind nicht fehlerfrei und 
wollen diesen Service ständig weiter verbessern. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass wir etwas falsch gemacht haben, rufen Sie 
einfach uns oder Ihren zuständigen  Ansprechpartner vor Ort an und 
schildern Sie Ihr Anliegen oder bitten Sie um unseren Rückruf. Wir 
werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

 Sie können uns Ihr Anliegen oder Ihre Beschwerde ebenfalls per 
E-Mail an Beschwerdemanagement@Concordia.de oder schriftlich 
mitteilen.

   Unsere Adresse lautet:
   Concordia Versicherungen 
   Zentrales Beschwerdemanagement
   30621 Hannover

 Bei Beschwerden können Sie sich aber auch an die unter Ziffer 3 
genannte Aufsichtsbehörde wenden. 

 Darüber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versiche-
rungsombudsmann e.V. Sie können damit das kostenlose, 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.
Den Ombudsmann erreichen Sie wie folgt: 

       www.versicherungsombudsmann.de
  Die Postanschrift lautet:
  Versicherungsombudsman e. V.
  Postfach 080632
  10006 Berlin
Hiervon unberührt bleibt für Sie als Versicherungsnehmer selbst-
verständlich die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für eine Glasversicherung bei 
unserer Gesellschaft entscheiden und danken Ihnen schon jetzt für das 
Vertrauen, das Sie in uns setzen. 

Mit freundlichen Grüßen

Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit
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Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung 
(AGlB 2008)

– Fassung Oktober 2021 –

 Deklaration der versicherten Sachen und Kosten zur Glasversicherung (Pauschaldeklaration)
 Besondere Bestimmungen zu den AGIB 2008
 Allgemeine Bestimmungen zur Sachversicherung

Deklaration der versicherten Sachen und Kosten zur Glasversicherung (Pauschaldeklaration)

I.  Versichert sind die laut Antrag und im Versicherungsschein bezeichneten, fertig eingesetzten oder montierten Sachen.

II. Mitversichert sind folgende zusätzliche Deckungserweiterungen

1. Notverglasungen – Kosten für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (A 4.1c)). 

2. Entsorgungskosten für das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungs-   
platz und die Entsorgung (A 4.1 d)).

3. Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen    
oder von transparentem Glasmosaik (A 3.2 a)). 

4. Schäden an künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, -platten und -spiegeln (A 3.1 g)).  

5. Schäden an ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben z. B.    
von Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen (A 3.2 b)). 

6. Kosten für zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten 
 Sachen durch deren Lage verteuert z. B. Kran- oder Gerüstkosten (A 4.2 a)). 

7. Kosten für die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken    
und Folien auf den versicherten Sachen (A 4.2 b)). 

8. Kosten für das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatz-
 scheiben behindern z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw. (A 4.2 c)). 

9. Kosten für das Beseitigen von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz-   
und Alarmeinrichtungen (A 4.2 d)). 

III. Darüber hinaus vereinbarte Erweiterungen oder Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind aus dem Versicherungs-
schein ersichtlich.

versichert

versichert               
auf Erstes Risiko 

jeweils                
bis 3.000 €
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A 1  Versicherte Gefahr; Versicherungsfall
A 2  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie,
  keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
A 3  Versicherte und nicht versicherte Sachen
A 4  Versicherte Kosten
A 5  Versicherungsort
A 6  Anpassung der Versicherung
A 7  Entschädigung
A 8  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung
A 9  Wechsel des Versicherungsortes 
A 10  Wegfall des versicherten Interesses
A 11 Besondere gefahrerhöhende Umstände
A 12 Wohnungs- und Teileigentum
A 13  Repräsentanten 

Besondere Vereinbarungen (Klauseln)

Allgemeine Bestimmungen zur Sachversicherung
B 1  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters bis zum Vertragsschluss
B 2  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 

verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrags

B 3  Dauer und Ende des Vertrages 
B 4  Folgebeitrag
B 5  Lastschriftverfahren
B 6  Ratenzahlung
B 7  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B 8  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
B 9  Gefahrerhöhung
B 10 Überversicherung
B 11 Mehrere Versicherer
B 12 Versicherung für fremde Rechnung
B 13 Übergang von Ersatzansprüchen
B 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
B 15 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
B 16 Vollmacht des Versicherungsvertreters
B 17 Bedingungsanpassung
B 18 Verjährung
B 19 Gerichtsstand
B 20 Anzuwendendes Recht
B 21 Sanktionsklausel 

Besondere Bestimmungen zu den AGIB 2008

A 1  Versicherte Gefahr, Versicherungsfall
A 1.1 Versicherungsfall

Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe A 3), die durch 
Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 

A 1.2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. 
Schrammen, Muschelausbrüche),

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen.

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, 

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung, 

bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
cc) Sturm, Hagel,
dd) Überschwemmung, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-

druck, Lawinen oder Vulkanausbruch
entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungs-
schutz besteht;
ee) Erdbeben entstehen.

A 2  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kern-
energie, keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen

A 2.1 Ausschluss Krieg  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-   
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

A 2.2 Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-   
kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

A 2.3 Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-   
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie,    
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

A 2.4 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
a) Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Ver-

sicherungsfalles
aa) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des 

Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vor-
sätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

bb) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,    
seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-   
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.

b) Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 
Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

A 3  Versicherte und nicht versicherte Sachen
A 3.1 Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten und 
fertig eingesetzten oder montierten
a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas,
b) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 
c) Platten aus Glaskeramik, 
d) Glasbausteine und Profilbaugläser, 
e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 
f) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren 

Rahmen, 
g) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag (siehe Deklaration der versicherten Sachen und 
Kosten) begrenzt, 

h) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrück- 
lich benannt sind.

A 3.2 Weitere versicherte Sachen und Sachteile nicht aus Glas 
a) Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, transparentes 

Glasmosaik
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus    
Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Elo-       
xalverglasungen oder von transparentem Glasmosaik nur, 
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und 
entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen 
oder der Schaden an der Scheibe den anderen Schaden 
verursacht hat. Die Rahmen der Verglasungen sind nicht 
Gegenstand der Versicherung.

Besondere Bestimmungen zu den AGIB 2008 und Allgemeine Bestimmungen zur 
Sachversicherung

Besondere Bestimmungen zu den AGIB 2008
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b) Waren und Dekorationsmittel
Der Versicherer leistet Ersatz bis zum vereinbarten Betrag 
auf Erstes Risiko (siehe Deklaration der versicherten   
Sachen und Kosten) für Schäden an ausgestellten Waren 
und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben                             
(z. B. von Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen), wenn 
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbre-  
chen der Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekora-    
tionsmittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände 
zerstört oder beschädigt worden sind, die beim Zerbrechen 
der Scheibe eingedrungen sind.
Bei zerstörten Sachen wird der Wiederbeschaffungspreis 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles ersetzt; die 
Reste der zerstörten Sachen stehen dem Versicherer zu, 
wenn nicht der Versicherungsnehmer den Wert der Reste 
an den Versicherer zahlt.
Bei beschädigten Sachen werden die notwendigen Re-      
paraturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstan-
denen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung ersetzt, höchstens jedoch der Wieder-
beschaffungspreis unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles.

A 3.3 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper 

und Handspiegel,
b) Fotovoltaikanlagen,
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 

Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- 
und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Computer-Displays).

A 3.4  Gesondert vereinbar 
Werbeanlagen
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum 
vereinbarten Betrag (siehe Versicherungsschein) Schäden an 
Werbeanlagen.
a) Versichert sind die im Antrag oder Versicherungsschein 

näher bezeichneten Werbeanlagen, und zwar Leucht-
röhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Firmenschilder, 
Transparente.

b) Der Versicherer leistet Ersatz
aa) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für 

Schäden durch Zerbrechen der Röhren (Systeme) und 
an den übrigen Teilen der Anlage für alle Beschädi-
gungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine un-
mittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage 
verursachten Abnutzung sind,

bb) bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden 
durch Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile.
Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder 
Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. Metallkons-  
truktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel) sind mit-
versichert, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger 
Schaden durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff 
vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben 
Ursache beruhen oder der Schaden am Glas oder 
Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat.

c) Abweichend von A 1.2 b) aa) sind, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explo-  
sion, Verpuffung, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung mitversichert.

d) Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme 
oder für sonstige Änderungen oder Verbesserungen sowie 
für Überholungen sind nicht entschädigungspflichtig.

e) Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den 
übrigen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch 
einen Nichtfachmann vorgenommen, so sind die Kosten 
hierfür sowie die daraus entstehenden Folgen vom Ver-
sicherungsnehmer zu tragen.

A 4  Versicherte Kosten
A 4.1 Kosten zur Abwendung, Minderung und Ermittlung des 

Schadens
a) Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

aa) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die      
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht.

bb) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträg-
lichen objektiven Betrachtung der Umstände verhält-
nismäßig waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

cc) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach aa) und bb) 
entsprechend kürzen.

dd) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

ee) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
aa) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers vorzuschießen.

ff) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffent-
lichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden.

b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
aa) Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese den Umständen nach geboten 
waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstän- 
digen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten  nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflich-      
tet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

bb) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach aa) entsprechend 
kürzen.

c) Kosten für Notverschalungen / Notverglasungen
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen Kosten für das vorläufige Verschließen von 
Öffnungen.

d) Entsorgungskosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Kosten für das Abfahren von versicherten 
Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die 
Entsorgung.

A 4.2 Weitere versicherte Kosten
Versichert sind bis zum vereinbarten Betrag auf Erstes Risiko 
(siehe Deklaration der versicherten Sachen und Kosten) die 
infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für 
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und 

Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage ver-
teuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten),

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzie-
rungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten 
Sachen (siehe A 3),

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das 
Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, 
Schutzstangen, Markisen usw.),

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlä-
gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

A 5  Versicherungsort 
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart 
ist, besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

A 6  Anpassung der Versicherung
A 6.1 Anpassung des Versicherungsumfangs

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die 
Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend 
verändert sich der Beitrag.

A 6.2 Anpassung des Beitrags
Der Beitrag erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar 
eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versiche-
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rungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für 
Verglasungsarbeiten verändert haben. Für  gewerbliche Risi- 
ken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte 
Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude.   
Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt   
das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamilien-
gebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle 
hinter dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat 
Mai veröffentlichten Indizes.

A 6.3 Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Haftung 
des Versicherers und der damit verbundenen Anpassung des 
Beitrags innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung 
über die Erhöhung zugegangen ist, durch Erklärung in Textform 
widersprechen.
Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absendung. A 7.5 c) findet  Anwendung.

A 7  Entschädigung 
A 7.1 Sachleistung

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sach-
leistung, zu der er den Auftrag erteilt. 

b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rech-
nung des Versicherers die zerstörten oder beschädigten 
Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe A 3) an 
den Schadenort geliefert und wieder eingesetzt werden.

c) Die Sachleistung beinhaltet auch besondere Aufwen-
dungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Ge-
rüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen 
der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von 
Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen (siehe 
A 4.2 a) bis d)) werden in vereinbarter Höhe (siehe 
Deklaration der versicherten Sachen und Kosten) ersetzt.
Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung     
der Sachleistung notwendig sind, erteilt der Versicherer        
in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen    
Namen den Auftrag hierzu. Der Versicherer erstattet           
dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis           
zur vereinbarten Höhe.

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der 
Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und 
Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungs-
bedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren 
Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen 
Auftrag.

A 7.2 Abweichende Entschädigungsleistung
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt 

der Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter A 7.1 
beschriebenen Leistungsumfang entspricht.

b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit 
eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den 
ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

c) Wird Unterversicherung nach A 7.5 festgestellt, leistet der 
Versicherer ausschließlich in Geld.

d) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das 
Gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehr-
wertsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

A 7.3 Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen 
und Notverschalungen, siehe A 4.1 c)) können vom Versiche-
rungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versi-
cherte Kosten geltend gemacht werden.

A 7.4 Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der versicherten Kosten 

(siehe A 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalls.

b) Kürzungen nach A 7.2 d) gelten entsprechend für die ver-
sicherten Kosten.

A 7.5 Unterversicherung
a) Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, 

liegt Unterversicherung vor, wenn der Versicherungswert 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles höher ist als die 
Versicherungssumme.
Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die 
Entschädigung in dem Verhältnis von Versicherungs-  
summe zum Versicherungswert nach folgender Berech-

nungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag 
multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den 
Versicherungswert. 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Angabe zur 
Wohnflächen- oder Glasflächengröße bei Vertragsab-
schluss von den tatsächlichen Verhältnissen abweicht kann 
die Entschädigung in dem Verhältnis von dem zuletzt 
bezahlten Beitrag zu dem den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Beitrag nach folgender Berechnungs- 
formel gekürzt werden: Entschädigung = Schadenbetrag 
multipliziert mit dem zuletzt bezahlten Jahresbeitrag divi-
diert durch den tatsächlich zu zahlenden Jahresbeitrag.

c) Hat der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß        
A 6.3 widersprochen, die vor Eintritt eines Schadens hätte 
wirksam werden sollen, wird nur der Teil des Schadens 
ersetzt, der sich zu dem Schadenbetrag verhält wie der 
zuletzt berechnete Jahresbeitrag zu dem Jahresbeitrag,  
den der Versicherungsnehmer ohne Widerspruch gegen 
jede seit Vertragsbeginn erfolgte Anpassung zu zahlen 
gehabt hätte.

Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe 
A 4) gilt die Kürzung entsprechend.
Bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten die Bestimmungen 
über die Unterversicherung nicht.

A 8  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei 
Geldleistung

A 8.1 Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen,   
der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

A 8.2 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

A 8.3 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß A 8.1 und A 8.2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

A 8.4 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen,
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten   
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

A 9  Wechsel des Versicherungsortes 
A 9.1 Wohnungswechsel

a) Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht    
der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. 
Während des Wohnungswechsels besteht in beiden 
Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungs-
schutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei 
Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft   
in die neue Wohnung gebracht werden.

b) Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige 
Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn 
er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); 
für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versiche-
rungsschutz in beiden Wohnungen.

c) Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundes- 
republik Deutschland, so geht der Versicherungsschutz  
nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungs-  



PR
-2

00
-2

02
2-

01
   

  9
/9

   
   

schutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei 
Monate nach Umzugsbeginn.

d) Anzeige der neuen Wohnung
aa) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei 

Beginn des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der 
neuen Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für 
die Beitragsberechnung erforderlichen Umstände 
anzuzeigen.

bb) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die 
Wohnfläche und wird der Versicherungsschutz nicht 
entsprechend angepasst, kann dies zu Unterver-
sicherung führen. 

e) Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht
aa) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Woh-

nung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
bb) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter 

Beitragssätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. 
Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach 
Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. 
Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. 

cc) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Ver-
sicherungsnehmer den Beitrag nur in der bisherigen 
Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung 
beanspruchen. 

f) Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
aa) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche-

rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der 
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so 
gelten als Versicherungsort (siehe A 5) die neue 
Wohnung des Versicherungsnehmers und die bis- 
herige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung 
des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ab-     
lauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den 
Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Bei-
tragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz    
nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungs-
nehmers.

bb) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht 
bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten 
aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort 
(siehe A 5) die bisherige Ehewohnung und die neue 
Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis  
zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, 
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 
nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung.

cc) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt 
Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei 
Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der 
Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der 
Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

g) Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften (A 9.1 f)  
gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften 
und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am 
Versicherungsort gemeldet sind.

A 9.2  Wechsel der Geschäftsräume oder Betriebsstätte
Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungs- 
schein benannten Geschäftsräume oder Betriebsstätte, erlischt 
der Versicherungsschutz mit Einstellung der Geschäfts-    
tätigkeit durch den Versicherungsnehmer am bisherigen Ver-
sicherungsort. 

A 10 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

A 10.1  Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt insbesondere 

die vollständige und dauerhafte Auflösung des Haushaltes 
nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung oder nach Aufgabe einer   
Zweit- oder Ferienwohnung. 

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versi-
cherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
des Versicherers über die vollständige und dauerhafte 
Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben    
Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten 
Interesses.

A 10.2 Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhalts-
versicherung
Als Wegfall des versicherten Interesses gilt insbesondere das 
Ende der Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers über 
die versicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

A 11 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß (B 9) kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist,
b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird,
c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht,
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen 

wird,
e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – 

verändert wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der 
gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist.

A 12  Wohnungs- und Teileigentum
A 12.1 Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungs-

eigentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner 
Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so    
kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigen-
tümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigen-
tumsanteilen nicht berufen.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden 
Aufwendungen zu ersetzen.

A 12.2 Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber 
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese 
zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehr-
aufwendungen zu erstatten.

A 12.3 Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten A 12.1 und    
A 12.2 entsprechend

A 13 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.


